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Einleitung 

1. Die Debatte um die Wittenberger Christologie 
und Abendmahlslehre. Ihr theologiegeschichtlicher Ort 

Die Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre stellt 
die letzte der nachinterimistischen Auseinandersetzungen im Rahmen des 
entstehenden Luthertums dar, die mit der Konkordienformel von 1577/80 
ihr vorläufiges Ende fanden. Diese vorkonkordistischen Streitigkeiten las­
sen sich verstehen im Rahmen der Identitätsbildung des entstehenden Lu­
thertums, das sich im theologischen Werk seiner beiden großen Lehrer 
Luther und Melanchthon mit durchaus disparaten Antworten auf die anste­
henden theologischen Herausforderungen der Gegenwart konfrontiert sah. 

In der Abendmahlsfrage sahen sich die Kirchen der Wittenberger Refor­
mation mit der Einigung der zwinglianischen und calvinistischen Kirchen in 
der Abendmahlsfrage, die sich im Consensus Tiguhnus von 1549 manifes­
tierte und mit der zunehmenden Ausbreitung der calvinistischen Lehre, die 
spätestens mit dem Erscheinen des Heidelberger Katechismus von 1563 mit 
der Kurpfalz auch das Reichsgebiet erfasst hatte, konfrontiert. Die identi­
tätsbildende Frage für das Luthertum bestand dabei darin, ob man sich 
abendmahlstheologisch dem Calvinismus öffnen sollte, um dem Protestan­
tismus eine möglichst große Basis zu sichern, oder ob man sich auch gegen 
die Abendmahlslehre Calvins, die inhaltlich näher bei der Luthers angesie­
delt war als die des Zürcher Theologen Zwingli, abgrenzen sollte. Bereits 
der Heidelberger (1559/60) und der Bremer Abendmahlsstreit (1554-60) 
hatten gezeigt, dass es auf diese Fragen durchaus unterschiedliche Antwor­
ten im Bereich der Wittenberger Reformation gab. Während von Theolo­
gen, die sich in der Abendmahlsfrage vor allem auf die Schriften Luthers 
stützten, der Ruf nach Abgrenzung auch gegen den Calvinismus laut wurde, 
setzten sich Melanchthon und viele seine Schüler für einen Kurs des Dia­
logs und der Toleranz gegenüber dem Calvinismus ein und gerieten damit 
ins Kreuzfeuer der theologischen Kritik. Die Veröffentlichung des Gutach­
tens für Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz und der Druck seiner Vorle­
sung über den Kolosserbrief 1559 hatten zudem gezeigt, dass Melanchthon 
christologisch und abendmahlstheologisch der Lehre Calvins zumindest 
nicht widersprach. Im Vorfeld der Debatte um die Wittenberger Christolo­
gie und Abendmahlslehre ist der zweite Abendmahlsstreit zwischen gnesio-
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lutherischen und calvinistischen Theologen in vollem Gange, an dem sich 
Melanchthon und nach seinem Tod (1560) die Philippisten - zunächst aber 
nur am Rande und in Privatbriefen - beteiligten. Im Kontext der Debatte 
mit kurpfälzischen Theologen entwickelte der Württemberger Theologe 
Johannes Brenz Anfang der 1560er Jahre seine Reformulierung und Aktua­
lisierung der christologisch-abendmahlstheologischen Argumente Luthers, 
die dieser im Verlauf des ersten Abendmahlsstreits formuliert hatte, und 
führte sie gegen den Calvinismus ins Feld. Spätestens damit war der zweite 
Abendmahlsstreit auch innerhalb der Kirchen der Augsburger Konfession 
verbunden mit der christologischen Frage. Die Frage, die sich den Kirchen 
der Wittenberger Reformation um die Mitte der 1560er Jahre stellte, be­
stand demnach darin, ob man sich der christologischen Untermauerung der 
Abendmahlsfrage durch die Württemberger Theologen anschließen und 
damit den Calvinismus bekämpfen wollte oder nicht. 

Zu dieser abendmahlstheologischen Frage, die zur Entscheidung anstand, 
kam im Verlauf der 1560er Jahre die Auseinandersetzung mit der antitrini-
tarischen Bewegung hinzu, die sich in Polen und Siebenbürgen ausbreitete 
und 1568 eine eigene unitarische Kirche in Siebenbürgen gegründet hatte, 
die 1571 die rechtliche Gleichstellung mit den übrigen Konfessionen errei­
chen sollte. Im Kampf gegen deren Ablehnung der altkirchlichen Trinitäts-
lehre und die antitrinitarischen Modifikationen im Bereich der Christologie 
hatte sich vor allem die Wittenberger Fakultät profiliert. Der Verlauf der 
Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre wird zei­
gen, dass die unterschiedlichen Antworten auf die beiden skizzierten Fragen 
und Herausforderungen theologisch nicht miteinander vermittelbar waren. 
Die gnesiolutherische Antwort auf die Abendmahlsfrage schloss die philip-
pistische Antwort auf die antitrinitarische Herausforderung aus und umge­
kehrt. 

2. Die Darstellung der Debatte um die Wittenberger Christologie 
und Abendmahlslehre in kirchen- und theologiegeschichtlich 

orientierter Literatur 

Die Epoche der Spätreformation, also die Jahre zwischen dem Tod Luthers 
1546 und dem Erscheinen der Konkordienformel 1580, sind ein „Stiefkind 
der Kirchengeschichtsschreibung"1 und zudem theologiegeschichtlich vor­
belastet mit dem Diktum Friedrich Loofs', dass die Auseinandersetzungen 

1 Koch, Der kursächsische Philippismus, 61. 
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diese Epoche „dogmengeschichtlich ein pathologisches Interesse"2 aufwei­
sen. So fanden denn auch bis ins 20. Jahrhundert hinein der Beginn und die 
frühe Phase der Reformationsgeschichte eine ungleich stärkere kirchen- und 
theologiegeschichtliche Beachtung als das ausgehende 16. Jahrhundert mit 
seinen Bemühungen um die konfessionelle Konsolidierung der nunmehr 
drei christlichen Konfessionen. 

Das allgemeine Bild und die Deutung der vorkonkordistischen innerlu­
therischen Streitigkeiten im Speziellen sind bis heute maßgeblich bestimmt 
durch die Darstellung, die diese Auseinandersetzungen in konfessionellen 
Geschichtsdarstellungen der beginnenden Orthodoxie erfuhren. Bereits drei 
Jahre nach dem Tod des letzten an den Auseinandersetzungen um die Wit­
tenberger Christologie und Abendmahlslehre beteiligten Theologen Chris­
toph Pezel erfuhr diese Auseinandersetzung 1607 ihre erste kirchenge-
schichtüche Darstellung und theologiegeschichtliche Deutung durch den 
reformierten Theologen Rudolf Hospinian (1547-1626) in seiner Concordia 
discors. Der Zürcher ist in seiner Darstellung der Debatte um die Witten­
berger Christologie und Abendmahlslehre geleitet von der Grundüberzeu­
gung, dass Melanchthon das Erbe Luthers in legitimer Form weitergeführt 
habe und der Sache nach mit den Vertretern des reformierten Flügels der 
Reformation übereingestimmt habe. Von diesem magnus consensus der 
reformatorischen Theologen und ihrer Übereinstimmung mit der Lehrtradi­
tion der orthodoxen Alten Kirche seien die späteren Konkordisten unter 
Führung der Württemberger Theologen Brenz und Andreae mit ihrer der 
Alten Kirche widersprechenden Fassung der communicatio idiomatum als 
einer realen abgewichen. Der Weg des Luthertums hin zur Konkordienfor-
mel wird so dargestellt als Abweichung vom Lehrkonsens der Alten Kirche, 
der in dem von Hospinian skizzierten Konsens der Reformatoren seine 
Renaissance erlebt habe.3 Gestützt auf eine eklektische Auswahl an Quel-

2 Loofs, Dogmengeschichte, 897: „Die Einzelkämpfe [...] sind wichtig als Voraussetzung der 
Konkordienformel von 1577. Daneben aber haben sie dogmengeschichtlich ein pathologisches 
Interesse. Sie zeigen, daß im Streit der Epigonen ein wirkliches Verständnis des reformatorischen 
Protestantismus immer mehr verschwand." 

3 Als Beleg dafür, dass auch Luther die Christologie der Allgegenwart der menschlichen Natur 
Christi abgelehnt habe, stützt sich Hospinian auf das Zitat Melanchthons (Vgl. die Darstellung in 
Abschnitt XII. 3.I.), dessen Herkunft von Luther bereits durch Oslander bezweifelt worden war, 
kann jedoch für dessen Authentizität als Luther-Zitat nur auf eine Schrift Christoph Pezels verwei­
sen. Vgl. Hospinian, Concordia discors, lOr-v: Primus aulem hanc elusionem Lucas Hosiander 
confinxil, qui in libro quodam scripsit, haec verba non Lutheri, sed Philippi esse, qui ea in librum 
quendam Georgij Maioris anno 60. propria manu scripserit, quae in tomos poslea Operum Luthe­
ri per imprudentiam, tanquam Lutheri, irrepserint. Cum autem fama huius rei in aulam vsque 
Electoris Saxoniae Augusti penetrasset, scripsit Elector in septimana Paschali anno 74. ad Geor-
gium Maiorem, vi librum hanc, in quo haec verba Philippi scripta essent, Dresdam ad aulam 
Electorale mitteret; vel si über iste in aliorum manus peruenisset, ille saltem de hac tota re Elec-
torem bonafide certiorem redderet, vt sese habere!. Rescripsit Electori Georgius Maior, & sancte 
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len4 stellt der Zürcher Theologe den Wittenberger Katechismus, die Grund­
fest und den Consensus Dresdensis dar und belegt alle diese Schriften mit 
dem Lob, dass in ihnen im Unterschied zur Konkordienformel die theologi­
sche Übereinstimmung zwischen Luther und Melanchthon festgehalten 
worden sei, von der die Konkordisten sechs Jahre später abgefallen seien.5 

Die Verdammung der calvinistischen Position durch die Torgauer Artikel 
ohne vorausgehenden Beschluss eines Gesamtkonzils der reformatorischen 
Stände stößt ebenso auf die heftige Kritik Hospinians wie die zwölfjährige 
Haft Caspar Peucers, da dieser mit den theologischen Debatten seiner Zeit 
überhaupt nichts zu tun gehabt habe.6 Die Darstellung Hospinians ist so zu 
rezipieren als Versuch, die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre 
als übereinstimmend mit der altkirchlichen Tradition und dem Lehrkonsens 
aller Reformatoren darzustellen, von dem sich die Tübinger und Braun­
schweiger Gegner entfernt hätten und mit der Abfassung der Konkordien­
formel von ihm abgefallen seien. 

Eine konkordienlutherische Antwort erfuhr das Werk Hospinians 1614 
durch die Concordia Concors, verfasst vom Wittenberger Theologieprofes­
sor Leonhard Hutter (1563-1616). Gestützt auf eine umfangreiche Sichtung 
handschriftlicher Akten aus dem Geheimen Archiv des Kurfürstentums 
Sachsen, die in diesem Werk teilweise ihre erste Edition finden, ist Hutter 
darum bemüht, den Abfall des späten Melanchthon und der Wittenberger 
Fakultät von der mit der altkirchlichen Tradition übereinstimmenden Lehre 
Martin Luthers zu erweisen. Er widerspricht so mit allem Nachdruck der 
von Hospinian behaupteten Lehreinheit zwischen Luther und Melanchthon. 
Nach Hutters Darstellung ist die Wittenberger Fakultät unter der Führung 
Caspar Peucers7 von der reinen lutherischen Lehre hin zum Calvinismus 

testatus est, se neque hunc librum, neque hanc manum Philipp} unquam vidisse. vt testatur Pezeli-
us in Apologia ad Danielis Hofmanni Responsianem de Signis Sacramentariorum pag. 238. 

4 Hospinian führt beispielsweise die Censura Theologorum Witebergensium aus dem Jahre 
1564 an, um deren Ablehnung der Allgegenwart der menschlichen Natur Christi zu loben, erwähnt 

jedoch die Württemberger Apologia mit keinem Wort. Vgl. Hospinian, Concordia discors, 13v-
14r. Zum Dissens Württemberg-Wittenberg vgl. Abschnitt II. Während die Wittenberger Christo­
logie und deren Übereinstimmung mit der altkirchlichen Lehrtradition ausführlich dargestellt wird, 
finden die Christologien der Gegner keine eigene Darstellung und werden lediglich mit dem 
Verdikt der Naturenvermischung belegt. Vgl. Hospinian, Concordia discors, 15v-16r. 

3 Vgl. Hospinian, Concordia discors, 18v-22r. 
6 Vgl. Hospinian, Concordia discors, 26v. Zur Haft Peucers: ebd., 40r-57r. Zur Stützung der 

Behauptung, Peucer habe mit den theologischen Auseinandersetzungen seiner Zeit nichts zu tun 
gehabt, zitiert Hospinian einen Brief des Bautzeners an Jakob Andreae vom 15. Juni 1571, in dem 
Peucer daraufhinweist, dass er als Philosophieprofessor sich niemals in die Geschäfte der theolo­
gischen Fakultät eingemischt habe. Vgl. Hospinian, Concordia discors, 18r: Philosophiea sludia 
hactenus aspexi: quibus cum educatus sum; de ceteris nee mandata habui, nee onerari me vlla 
cura fuissem passus. Vestris vero me certaminibus adeo non admiseui. 

7 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 231: Istotum [Theologorum] uero Crypto Sophistarum fax. 
tuba. instigator. praeeeptor, & Magister erat Peucerus. 
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abgefallen. Hutter unterstellt den Wittenberger Theologen ein heimliches 
Edieren calvinistischer Bücher in Wittenberg8 und ein Taktieren und Lavie­
ren im Verborgenen mit dem Ziel, dem Calvinismus in Kursachsen zum 
Durchbruch zu verhelfen. Folgerichtig bezeichnet er die Wittenberger 
Theologen mit dem dann in späterer Zeit zum Standardbegriff werdenden 
Ausdruck Crypto-Calvinistae." Die während der Jahre 1567 bis 1574 er­
schienenen Schriften der Wittenberger Theologen stoßen dementsprechend 
auf scharfe Kritik, die Schriften ihrer Gegner auf die volle Zustimmung 
Hutters.10 Die positive Würdigung des Dresdener Konsenses durch Hospini-
an lehnt der Wittenberger Theologe rundweg ab. Er weist mit einem Zitat 
aus Lukas Osianders Untersuchung des Consensus Dresdensis darauf hin, 
dass in diesem kursächsischen Bekenntnis mindestens zwei theologische 
Gruppierungen zu Wort kämen, von denen die eine lutherisch, die andere 
calvinistisch gedacht habe." Eine Zuweisung Hospinians aufnehmend,12 

identifiziert Hutter die Wittenberger Theologen als Autoren der Exegesis 
perspicua13 und wertet die Aussage des Leipziger Druckers Vögelin, Joa­
chim Cureus habe dieses Werk verfasst, als unwahre Behauptung, durch die 
er die Theologen der Leucorea habe schützen wollen.14 Die Haft Caspar 
Peucers rechtfertigt Hutter dadurch, dass dieser Theologenkonvente ab­
gehalten habe, bei denen er versucht habe, die daran beteiligten Theologen 
zum Calvinismus zu bekehren,15 und durch das Zitat des Briefes Peucers an 
die Fürstenschule Pforta, in dem dieser sich selber dazu bekannt habe, den 
Wittenberger Katechismus in Auftrag zu gegeben zu haben.16 Hutters 

8 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 143. Das Erscheinen solcher Drucke in Wittenberg lässt sich 
nicht verifizieren. Es scheint sich eher um eine Ausweitung der Entstehungsbedingungen der 
Exegesis perspicua (vgl. Abschnitt XIV. 1.) auf angeblich in Wittenberg erschienene Schriften zu 
handeln. 

9 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 161 u.ö. 
10 Vgl. hierzu beispielsweise: Hutter, Concordia Concors, 161. 
" Vgl. das Zitat bei Hutter, Concordia Concors, 162-166. Zum „Bericht" Osianders vgl. Ab­

schnitt XII. 3.1. 
Vgl. Hospinian, Concordia discors, 23r: Ne autem Vuitebergenses Theologi aliquid per 

fraudem & dolum in cerlamine de Coenae Dom. dißimulare viderentur, in lucem ediderunt 
EXEGESIN perspicuam & ferme integram contruersiae de sacra Coena. 

13 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 170. 
14 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 172: Sed postmodum deprehensum fuit, Voegelinum hac 

etiam in parte contra fidem egisse. dum clanculariorum Calvinistarum Witebergensium culpam in 
sefalso derivavit: quanquam & isti postmodum autorem Exegeseos confmxerunt alium, & quidem 
professione Medicum Silesium, Joachim Curaeum. Diese Behauptung lässt sich indes weder 
historisch, noch am Text der Exegesis selber erhärten. Vgl. Abschnitt XIV. 1. 

15 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 232: Nam vel hanc ipsam ob causam ex Academia hac Wi-
tebergensi ejectus, Rochlicium deportatus, ibique Aresto Principis detentus fuit, quia CONSILIA 
THEOLOGORUM PRAECIPUE INSTRUXERAT ET REXERAT Zu diesem Vorwurf vgl. Ab­
schnitt III. 1.2. 

16 Vgl. Hutter, Concordia Concors, 243. Zum Peucer-Brief vgl. Abschnitt XVI. 1. 
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Concordia Concors ist so zu würdigen als orthodox-lutherischer Versuch, 
anhand vieler eklektisch ausgewählter handschriftlicher Quellen die Über­
einstimmung der philippistischen Wittenberger Theologen mit dem calvi-
nistischen Ansatz zu erweisen, der als Abfall von der altkirchlich-
reformatorischen doctrina gewertet wird, um so die Wahrheit der Christo-
logie und Abendmahlslehre der Konkordienformel zu erweisen. 

Hospinian und Hutter betreiben gezielte apologetisch-konfessionelle Ge­
schichtsschreibung, die Vergangenes unter dem Vorzeichen der Wahrheit 
der je eigenen Konfession darstellt, gruppiert und interpretiert. Die Witten­
berger Position wird von beiden unter der Alternative der beiden evangeli­
schen Konfessionen als reformierte dargestellt und so um ihren genetisch 
eigenständigen Charakter gebracht. Die Behauptung, die Wittenberger 
Theologen hätten die Exegesis verfasst, fügt sich zwar gut in das theologi­
sche Gesamtkonzept der beiden Autoren, lässt sich indes durch keine Quel­
le historisch belegen und wird durch den Text der Exegesis selber wider­
legt.17 

Die erste nicht mehr konfessionsgebundene Darstellung der Spätreforma-
tionszeit legte der radikale Pietist Gottfried Arnold (1666-1714) 1699 in 
seiner „Unparteyischefn] Kirchen- und Ketzer-Historie" vor. Voller Ab­
scheu vor dem von ihm diagnostizierten Verderbnis der verfassten Kirchen 
erhebt er den Anspruch, dem Leser erstmalig ein unverstelltes Bild auf die 
geschichtlichen Abläufe zu geben, durch die alle Konfessionskirchen zu 
„Kirchen Baals" geworden seien. Seine Intention bei der Abfassung dieser 
Kirchengeschichte besteht darin, dass „dem HErrn einmal eine warhafftige 
Gemeine und ein lebendiger Tempel auffgerichtet/ nicht aber die höhen 
Baals und so viel Götzen noch gehegel und bekleistert werden."18 Unpartei­
isch ist Arnolds Kirchen- und Ketzer-Historie daher nur insofern, als sie 
keinen Standpunkt der miteinander im Streit liegenden Religionsparteien 
übernimmt. In der Darstellung der Debatte um die Wittenberger Christolo-
gie und Abendmahlslehre19 zeigt sich Arnold indes als ein um Neutralität 
bemühter Geschichtsschreiber. Da ihm aber kaum handschriftliche Quellen 
zur Verfugung stehen, ist er angewiesen auf die gedruckten Primärquellen 
und die zu seiner Zeit verfügbare orthodoxe Sekundärliteratur. So folgt er in 
der Behauptung, die Wittenberger Theologen seien die wahren Autoren der 
Exegesis perspicua der Darstellung Hospinians und Hutters.20 Als Gegner 
jeder obrigkeitlichen Einmischung in innerkirchliche Angelegenheiten und 
Vertreter der These, die wahre Kirche sei am Martyrium ihrer Glieder zu 

17 Vgl. die Analyse der Schrift in Abschnitt XIV. 2. 
18 Arnold, Kirchen- und Ketzer-Historie, 4. 
19 Arnold, Kirchen- und Ketzer-Historie, 389-395. 
20 Vgl. Arnold, Kirchen- und Ketzer-Historie, 390f: „Endlich gaben sie [die Wittenbergs 

Theologen] auch anno 1574. eine exegesin vom Abendmahl heraus". 
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erkennen, stellt er den Prozess und die Haft der konsequenten Philippisten21 

stark in den Vordergrund. Eine theologiegeschichtliche Aufarbeitung des 
Streitgegenstandes und systematisch-theologische Erwägungen sucht man 
bei Arnold indes vergebens. Zu würdigen ist seine Darstellung daher vor 
allem als Versuch, die Debatte um die Wittenberger Christologie und 
Abendmahlslehre zum ersten Mal losgelöst von konfessioneller Inan­
spruchnahme kirchengeschichtlich darzustellen. 

Die letzte explizit konfessionelle Darstellung der innerlutherischen nach-
konkordistischen Streitigkeiten legte in den Jahren 1707-24 der Dresdener 
spätorthodox-lutherische Theologe Valentin Ernst Loescher (1673-1749) in 
seiner Historia motuum vor. Bewegt durch die zeitgenössischen Überlegun­
gen, die reformierte und die lutherische Kirche miteinander zu vereinigen,22 

ist er darum bemüht, durch erneute Darstellung der vergangenen Debatten 
zwischen diesen beiden Konfessionen ihre Unvereinbarkeit zur Geltung zu 
bringen. Die Darstellung Hutters, an der er sich vor allem in seiner Wertung 
orientiert, durch Neueditionen handschriftlicher Quellen erweiternd, stellt 
Loescher die Wittenberger Position so als unvereinbar mit der „alten evan­
gelisch-lutherischen Lehre"23 dar. Durch Neuberufungen auf die Wittenber­
ger Professuren, die Peucer zusammen mit Cracow beim Hofe ermöglicht 
habe, sei diese bedenkliche theologische Richtung in Wittenberg überhaupt 
erst möglich geworden.24 Das Erscheinen des Wittenberger Katechismus 
führt Loescher direkt auf Peucer zurück" und baut die alte Theorie, die 
Wittenberger Fakultät habe die Exegesis perspicua verfasst, noch dadurch 
aus, dass er Peucer und Pezel zu den eigentlichen Autoren, Esrom Rudinger 
hingegen zum Abfasser erklärt. Der Autor Joachim Cureus - der tatsächlich 
zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war - habe sich nur aus Loyalität 
mit der Wittenberger Fakultät dazu bereit erklärt, als Autor bezeichnet zu 
werden.26 In der theologiegeschichtlichen Würdigung identifiziert Loescher 
wie Hutter den Wittenberger konsequent-philippistischen Ansatz mit dem 
calvinistischen und nimmt ihm so das Recht, als eigenständige dritte Lehr-

Vgl. hierzu die Unterscheidung zwischen „klassischem" und „konsequentem Philippismus" 
in Abschnitt III. 3.3. 

Vgl. zu den Unionsplänen des irenischen Tübinger Übergangstheologen Christoph Matthäus 
Pfaff (1686-1760) im Jahr 1720: Hirsch, Geschichte, 336-354. 

23 Vgl. Loescher, Historia motuum, 1. 
24 Vgl. Loescher, Historia motuum, 4. 18. 143f. 
25 Vgl. Loescher, Historia motuum, 144: „Auf Peuceri Anstifften haben die gedachten Theolo-

gi einen Lateinischen Catechismum verfertigt, welcher den erwachsenden Schülern überall im 
Lande sollte eingepräget, und ihre Gemüther hiermit zum Calvinismo vorbereitet werden." 

26 Vgl. Loescher, Historia motuum, 162: „Die vornehmsten Angeber und Meister waren wohl 
Pezelius und Peucerus; allein der heimliche Calvinist, Esrom Rudingerus. Professor Physices zu 
Wittenberg [...] mußte die Feder führen [...] und nahm der Schlesische Candidatus Medicinae, 
Joach. Curaeus, diese Sorge über sich, als hätte er es selbst verfertiget." 
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art zwischen den beiden späteren Konfessionen zu bestehen.27 Zu würdigen 
ist die Darstellung Loeschers so vor allem als bedeutende Erweiterung der 
Quellenlage und als differenzierte Darstellung der kirchengeschichtlichen 
Fakten. In theologiegeschichtlicher wie systematisch-theologischer Hinsicht 
kommt er indes wenig über das bereits von Hutter Festgestellte hinaus. 

Die konfessionellen Urteile Loeschers zwar aufnehmend, in der eigenen 
Wertung jedoch behutsamer verfahrend, veröffentlichte der lutherische 
Übergangstheologe Johann Georg Walch (1693-1775) in den Jahren 1733— 
1739 seine „Historische und Theologische Einleitung in die Religi-
ons=Streitigkeiten der Evangelisch=Lutherischen Kirche" und legte damit 
eine vor allem unter bibliographischem Gesichtspunkt wichtige Neudarstel­
lung der Ereignisse um die Debatte um die Wittenberger Christologie und 
Abendmahlslehre vor.28 In der theologiegeschichtlichen Würdigung der in 
der Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre vertre­
tenen Positionen geht Walch jedoch über Hutter und Loescher insofern 
hinaus, als er eine hilfreiche Unterscheidung innerhalb der kursächsischen 
Theologen vornimmt: 

Doch ist hiebey noch zu mercken, daß sich damahls die Philippisten in zwey Claßen 
eintheilten. Einige, welches die schwächere Parthey war, hatten zwar allzu große 
Ehrerbietung vor den Melanchthonem; blieben aber in dem Haupt-Puncten bey der 
wahren Evangelischen Lehre beständig; [...] der größte Theil hingegen der Philippis­
ten neigte sich gäntzlich zum Calvinismo.29 

Mit dieser Unterscheidung innerhalb des Philippismus tritt zum ersten Mal 
in der theologiegeschichtlichen Würdigung dieser Epoche die Pluralität 
dieser Bewegung in Erscheinung. Identifiziert Walch die passive Überset­
zung von Act 3,21 im Wittenberger Katechismus als den Punkt, an dem die 
Wittenberger Theologen die Aussagen ihres Lehrers Melanchthon in einem 
ganz bestimmten Sinn auslegten,30 so ist ihm die melanchthonische Her­
kunft des sich an diese Version anschließenden Satzes, in dem die Veror-
tung der menschlichen Natur Christi in dem topographisch bestimmbaren 
Ort des Himmels, wenn auch unter dem Vorbehalt des ubicumque vult, 
ausgesagt wird, offensichtlich nicht bewusst, wenn er diese Wittenberger 

27 Vgl. die Definition Loeschers: „Und solches ward der Crypto-Calvinismus, oder heimliche 
Calvinisterey genennet, so lang als diese Leute aus Furcht vor dem Landes-Herrn und der Menge, 
wie auch, in Hoffnung, daß sie indessen mehr Personen auf ihre Seite bringen möchten, noch vor 
Lutherisch wolten angesehen seyn.", Loescher, Historia moiuum, 143. 

28 Vgl. Walch, Religionsstreitigkeiten. Bd. 1, 49-59. Bd. 4, 53-84. 
29 Walch, Religionsstreitigkeiten. Bd. 4, 54. Vgl. auch zur Charakterisierung der klassisch-

philippistischen Partei, die Verfasser der Torgauer Artikel: ebd.. 57: „[...], die zwar allerseits 
Melanchthonis Schüler, oder besondere Freunde gewesen; sich aber von den andern absonderten, 
als sie sahen, wo die Sache hinaus wolte." 

30 Vgl. Abschnitt V. 3. 
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Position als calvinistische Position bezeichnet.31 In der theologiegeschicht­
lichen Würdigung bietet Walch mit dieser erneuten Identifizierung der 
konsequent-philippistischen mit der calvinistischen Position zwar keine 
wesentlich neue Einschätzung, seine bibliographisch fast komplette Darstel­
lung der Drucke mit Angabe der Auflagen ist jedoch als druckgeschichtlich 
bedeutsame Arbeit zu würdigen. 

Die erste im engeren Sinne von der deutschen Aufklärung beeinflusste 
Neudarstellung der vorkonkordistischen Streitigkeiten innerhalb des Lu­
thertums legte in den Jahren 1799-1800 Gottlieb Jakob Planck (1751-1833) 
in seiner „Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode bis 
zu der Einführung der Konkordienformel"32 vor. In exakter Auflistung 
präsentiert der Göttinger so gut wie alle im Laufe der Debatte erschienenen 
Drucke und erstmals auch einzelne handschriftliche Briefe aus dem Göttin­
ger Selnecker-Nachlass.33 Diese im Vergleich mit den vorangegangenen 
Darstellungen deutlich erweiterte Quellenbasis ermöglicht es Planck, erst­
mals alle wichtigen Etappen des Verlaufs der Debatte um die Wittenberger 
Christologie und Abendmahlslehre kirchengeschichtlich exakt darzustellen. 
Liegt das Hauptgewicht des Göttinger Kirchengeschichtlers auf der Erfas­
sung der historischen Fakten, so ist sein Interesse an der systematisch­
theologischen Aufarbeitung dieser Debatte äußerst schwach ausgeprägt. Die 
„Geschichte des erneuerten Sacrament=Streits" stellt für ihn einen „wahr­
haftig nicht anziehenden Gegenstand" dar.34 Um den aufgeklärten Leser 
nicht über Gebühr zu ermüden, erwähnt er die Württemberger Christologie 
der Allenthalbenheit der menschlichen Natur Christi nur marginal, 

um nur den Leser nicht allzutief in das dornichte der Fragen von der Na-
turen=Vereinigung in Christo hineinfuhren zu müssen, in welche man sich dabey 
verwickelte.35 

31 Vgl. Walch, Religionsstreitigkeiten. Bd. 4, 7lf: „gleichwohl aber schreibt Rudolph Hospini-
an [...] daß damals die Wittenbergischen Theologi Calvini Sinn angenommen und Lutheri Lehre 
verlassen hätten, davon sich auch in diesem Catechismo deutliche Merckmale und Proben zeigen. 
Denn p. 72 hat man bey der Materie von der Himmelfahrt Christi die Worte Apost. Gesch. 111, 21 
[...] also angeführet: oportet Christum caelo capi, und hinzugethan: intelligatur autem ascensio, vt 
sonat littera, & de corporali locatione". Zur Herkunft des letzten Zitates vgl. Melanchthon, 
Enarratio epistulae Pauli ad Collossenses. 1559, CR 15, 1271. Vgl. hierzu auch die in Abschnitt 
IM. 3.3. vorgenommene Unterscheidung zwischen „klassischem" und „konsequentem Philippis­
mus". 

32 Vgl. die Darstellung der Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre bei 
Planck, Geschichte, 521-633 und die Erwähnungen dieser Debatte in den Ausführungen Plancks 
zur Konkordienarbeit Jakob Andreaes: Planck, Protestantische Theologie, 391^427. 

33 Vgl. die ACTA AUTOGRAPHA SELNECCERIANA FORM. CONCORD. CONCERNENT1A. 
TOM. I (Selnecker-Nachlass), SUBG: 2° Cod. Ms. Theol. 250,1 . 

34 Planck, Geschichte, V. 
35 Planck, Geschichte. VII. 
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In deutlicher Voreingenommenheit gegenüber den Gegnern der Wittenber­
ger Christologie und Abendmahlslehre36 beschränkt sich Planck dann auch 
ausschließlich auf die Darstellung der Wittenberger Position. Voller Unver­
ständnis gegenüber der einsetzenden Flut von Gegenschriften37 wertet der 
Göttinger den Wittenberger Katechismus als durchaus noch den Rahmen 
des lutherischen Glaubens aufrechterhaltend.38 Auch die passive Überset­
zung von Act 3,21 ist für ihn kein Indiz für ein Abweichen der Wittenber­
ger Theologen vom lutherischen Konsens, sei die Übersetzung dieser Stelle 
vom Wortlaut her doch nicht zu entscheiden. Die Kritik an dieser Überset­
zung durch die Gegner der Wittenberger Theologen wird so für ihn zu einer 
haltlosen Beschimpfung lutherischer „Zeloten". Doch findet die Polemik 
der Wittenberger Theologen gegen ihre Gegner in der „Grundfest" ebenso 
wenig das Wohlgefallen des aufgeklärten Theologen.39 Den Dresdener 
Konsens, den er allein als durch die Wittenberger Theologen verfasst ver­
steht, wertet Planck wohl auch im Hinblick auf die zu seiner Zeit diskutierte 
Union zwischen Lutheranern und Reformierten als geschickten Versuch, 
die Abendmahlslehren Luthers und Melanchthons in einem Dokument so 
miteinander zu vereinen, dass dadurch ermöglicht wird, „sich auch nur 
dasjenige unter den lutherischen Formeln zu denken, was Melanchthon 
durch seine Umschreibungen ausgedruckt hatte."40 Die alte Zuweisung der 
Verfasserschaft der Exegesis perspicua an die Wittenberger Theologen 

Er belegt diese Theologen mit den wenig schmeichelhaften Namen „Zeloten" oder „Flacia-
nisch=Jenaische Rotte" und postuliert ohne Belege die Existenz einer Peucerischen Partei am 
kursächsischen Hofe. Vgl. Planck, Geschichte, 527-529. 

37 Vgl. Planck, Geschichte, 57 lf: „Bald nach dem Anfang des Jahrs 1571. war zu Wittenberg 
der neue Katechißmus herausgekommen, der einen so allgemeinen und so unnatürlichen Lärm 
erregte, als ob er eben so wie der Heydelbersche. das Werkzeug zu der Einführung des unverdeck-
testen Kalvinißmus in den Chursächsischen Kirchen werden sollte." 

38 Vgl. Planck, Geschichte, 572: „Aber dafür war doch auch die wahre Gegenwart des Leibes 
Christi im Sakrament ausdrücklich darinn behauptet." Die Verwunderung des Lesers wird noch 
vergrößert durch den Beleg, den Planck in einer Fußnote angibt: „Auf die Frage: Quid est Coena.' 
Enthielt der neu Katechißmus die Antwort: Est communicatio corporis et sanguinis Domini nostri 
Jesu Christi, sicut in Verbis Evangelii instituta est; in qua sumtione filius Dei vere et substantiali-
ter adest, et testatur se applicare, credentibus sua benejicia" Die Doppeldeutigkeit, die in dem 
Subjekt filius Dei liegt, wird mit keinem Wort erwähnt. 

39 Vgl. Planck, Geschichte, 580f: „mit unsäglicher Bitterkeit fielen sie auch auf die Würtenber-
ger und Niedersachsen, und unter den letzteren nahmentlich auf Chemniz loß, dem sie mit dem 
beissendsten Hohn zu der Vertheidigung des Brenzisch=Schwenckfeldischen neuen Eutychianiß-
mus Glück wünschten". 

40 Planck, Geschichte, 592. Dass diesem Wittenberger Versuch kein Widerspruch aus den Rei­
hen der anderen kursächsischen Theologen entgegenschlug, erklärt sich Planck vor allem durch 
den großen Einfluss der Peucerpartei am Hofe, der zu widersprechen für die luthersch denkenden 
Theologen vielleicht noch gefährlicher gewesen wäre, als dem Kurfürsten selber zu widerspre­
chen. Diese Theologen seien vor allem durch den auf Bitten Pfeffingers eingeführten, die Lehr­
kontinuität mit der kursächsischen Tradition betonenden Schlussabschnitt zufrieden gestellt 
worden. Vgl. ebd., 593-595. 
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aufnehmend, konstatiert Planck, dass sich die Autoren dieser Schrift nun 
erstmals offen und unverdeckt zum Calvinismus als einzig richtiger Abend­
mahlsauffassung bekannt hätten.41 Ihre Intention bei der Abfassung dieses 
Druckes habe darin bestanden, „dem Kalvinißmus das entschiedene Ueber-
gewicht über den rigiden Lutheranißmus zu verschaffen".42 Insofern gibt es 
für Planck eine theologische Entwicklung der Wittenberger Fakultät von 
einem melanchthonischen Luthertum hin zu einem offen vertretenen Calvi­
nismus.43 Diese neue theologische Haltung der Wittenberger Theologen 
belegt der Göttinger nun anhand der bereits durch Loescher edierten Aus­
züge des Torgauer Verhörs.44 Durch diese Identifizierung der calvinisti-
schen Abendmahlslehre mit der Position des alten Melanchthon, die durch 
die Wittenberger Theologen vertreten und weiterentwickelt wurde, leistet 
Planck der theologiegeschichtlichen Aufarbeitung des konsequenten Philip­
pismus keinen erwähnenswerten Dienst. Trotzdem bleibt das Werk des 
Göttinger Aufklärungstheologen aufgrund seiner detaillierten kirchenge­
schichtlichen Darstellung und der umfangreich verarbeiteten Quellenbasis 
ein beachtlicher Beitrag zur Aufarbeitung der Debatte um die Wittenberger 
Christologie und Abendmahlslehre. 

Waren die kirchengeschichtlichen Darstellungen und theologiegeschicht­
lichen Würdigungen des 17. und 18. Jahrhunderts überwiegend durch den 
konfessionellen Standpunkt des Autors, der entweder zur lutherischen oder 
zur reformierten Kirche gehörte, geprägt, so tritt mit dem laufenden 19. 
Jahrhundert ein in seiner theologiegeschichtlichen Bedeutung nicht zu un­
terschätzender Paradigmenwechsel ein. So ist der Marburger Dogmenge-
schichtler Heinrich Heppe (1820-1879) in seiner vierbändigen „Geschichte 
des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555-1581" (1852-1859) von 
der Überzeugung getragen, dass die ursprüngliche Form des deutschen 
Protestantismus in einer „Einheit der Melanchthonischen und Lutherischen 
Lehre"45 bestanden habe, von der sich erst nach und nach das entstehende 
Luthertum mit seinem neuen Dogma der „Ubiquität" der menschlichen 

4 Vgl. Planck, Geschichte, 606: „In einer neuen Schrift, welche schon im Januar unter dem 
Titel: Exegesis perspicua controversiae de Coena Domini zu Leipzig ausgegeben wurde, fand die 
ganze lutherische Welt in Sachsen und ausser Sachsen zu ihrem eben so grossen Erstaunen als 
Aerger den Kalvinißmus so offen ausgelegt, oder die kalvinische Meynung in der Nacht-
ma!s=Lehre so unverdeckt als die einzig wahre und haltbare vertheidigt, daß der Gegensatz, in 
welchen sie mit der lutherischen Lehre gebracht war, auch dem Auge eines jeden nur etwas unter­
richteten Layen sichtbar werden mußte." 

42 Planck, Geschichte, 610. 
43 Vgl. Planck, Geschichte, 610: „Aber es ist gewiß, daß sie [die Wittenberger Theologen] jetzt 

würklich beynahe leydenschaftlich dagegen [gegen die lutherische Lehrform] und fast schwärme­
risch für die reine kalvinische Meynung eingenommen waren". 

44 Vgl. Planck, Geschichte. 626-629. Die Auszüge des Torgauer Verhörs finden sich in Loe­
scher, Historia motuum, 177-186. 

45 Heppe, Geschichte, 410. 
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Natur Christi separiert habe. Diese These von der Ursprünglichkeit der 
melanchthonischen Deutung der lutherschen Lehre fuhrt der Marburger nun 
durch, indem er alle Streitigkeiten der Jahre 1555 bis 1581 unter diesem 
Aspekt behandelt. Dass er damit auch der gerade im Entstehen begriffenen 
hessischen Union einen bedeutenden Dienst geleistet hat, liegt auf der 
Hand. Entsprechend sieht Heppe in dem Philippismus in Kursachsen die 
ausgereifte Form des „altprotestantischen Dogmas", dessen Zerstörung im 
Jahre 1574 aufs Bitterste zu beklagen sei.46 Den Wittenberger Veröffentli­
chungen der Jahre 1571-1574 bescheinigt er die volle Kontinuität zur Wit­
tenberger Lehreinheit, die zwischen Luther und Melanchthon bestanden und 
in den kursächsischen Bekenntnisschriften ihren Ausdruck gefunden habe. 
Der Consensus Dresdensis mit seiner Ablehnung der „Ubiquität" und sei­
nen fehlenden Aussagen zur manducatio impiorum stößt bei dem Marbur­
ger Dogmengeschichtler so ganz folgerichtig auf größte Zustimmung: 

In dogmatischer Hinsicht war diese Declaration die reinste und lauterste Bezeugung 
des philippistischen Protestantismus, und zwar in der Weise, daß zugleich die wesent­
liche, deutsch=protestantische Einheit der Melanchthonischen und Lutherischen 
Lehre ausgesprochen war.47 

Den Sturz des Philippismus in Kursachsen erklärt Heppe unter Hinweis 
darauf, dass mit dem sich in aller Deutlichkeit von dem immer schroffer 
hervortretenden Luthertum unterscheidenden „evangelischen Protestantis­
mus in der Kurpfalz"48 der Kurfürst von Sachsen dazu genötigt gewesen sei, 
sich für oder gegen das im Entstehen begriffene Luthertum zu entscheiden. 
Die Aufdeckung geheimer Gespräche „deutsch-protestantischer" Philippis­
ten, die ihre Neigung zu einer Union mit der Kurpfalz vor dem lutherischen 
kursächsischen Hofprediger Listhenius verbergen mussten, habe dann zu 
dem traumatischen Ende des Philippismus in Kursachsen geführt.49 Die 
Torgauer Artikel weist Heppe, seinem Ansatz folgend, als im „Zustand 

46 Vgl. Heppe, Geschichte, 404: „So erfolgte der Sturz der Philippisten in Kursachsen, ohne 
Urtel und Recht, lediglich auf Betreiben der rabies theologorum, vor der es Melanchthon so oft 
gebangt hatte; und die unmittelbare Frucht des Frevels war die Ausrottung des altprotestantischen 
Dogmas in Kursachsen." 

47 Heppe, Geschichte, 410. Für Heppe wird die Zustimmung Selneckers, die ihm durch den 
Kurfürsten abgenötigt worden war, zum Argument für die Übereinstimmung des Consensus 
Dresdensis mit der Lehrform, die in der kursächsischen Kirche von Anfang an üblich gewesen sei. 
Vgl. ebd., 413. Vgl. zur Haltung Selneckers zum Dresdener Konsens: Abschnitt XI. 1. 

48 Heppe, Geschichte, 416. 
49 Vgl. Heppe, Geschichte, 4I8f: „Freilich wüsten dieselben, daß alle lutherisch Gesinnten, 

welche ohnehin in dem Philippismus immer nur einen schlecht verkappten Kalvinismus sahen, in 
einer derartigen ausdrücklichen Zurückstellung der Auctorität Luthers nichts anderes als das 
Offenbarwerden eines insgeheim schon längst vollzogenen Abfalls von der Augsb. Confession und 
dem reinen Evangelium finden würden." 
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absoluter Bewustlosigkeit"50 verfasste Verdammung des kursächsischen 
Philippismus und als „Wirrsal einander widersprechender [...] Behauptun­
gen"51 zurück. Die Inhaftierung der konsequenten Philippisten findet eben­
falls den größten Widerspruch Heppes. Neigt der Marburger Dogmatiker 
oft zu einseitigen Würdigungen und tendenziellen kirchengeschichtlichen 
Darstellungen,52 so kommt ihm doch das Verdienst zu, zum ersten Mal eine 
auf umfangreichem Quellenmaterial fußende Darstellung und Würdigung 
der Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre vorgenommen und sie 
als dritte, eigenständige Kraft zwischen Luthertum und Calvinismus identi­
fiziert zu haben.53 Mustergültig ist hier vor allem seine Widerlegung der 
Zuschreibung der Exegesis perspicua an die Wittenberger Theologen und 
sein Nachweis, dass dieses Werk, das auch zum ersten Mal eine ausführli­
che Darstellung in Heppes Werk findet, von Joachim Cureus stammt.54 

Eine rein systematisch-theologiegeschichtliche Aufarbeitung der an der 
Debatte um die Wittenberger Christologie beteiligten christologischen 
Positionen liegt vor in dem vierbändigen Werk Isaak August Dorners 
(1809-1884) „Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi" 
(1846-56). Der Göttinger Theologe stellt, offensichtlich geleitet von dem 
Hegelianischen Denkmodell der Versöhnung von Gegensätzen in einer 
Synthese,55 nacheinander das Württemberger Konzept, den Jesuitischen 
Einspruch56 dagegen, die Wittenberger Position und abschließend den chris­
tologischen Ansatz des Braunschweiger Theologen Chemnitz dar. Kommt 
ihm damit das Verdienst zu, neben der Wittenberger Christologie auch die 
beiden zeitgenössischen Gegenpositionen dargestellt zu haben, so ist doch 
seine Quellenbasis derart schmal, dass es oft zu Verzeichnungen der Positi-

50 Heppe, Geschichte, 433. 
51 Heppe, Geschichte, 431. 
52 Vgl. hierzu vor allem die kritischen Anmerkungen in der Darstellung der Entstehungsge­

schichte des Consensus Dresdensis: Abschnitt X. 2.1. 
Heppe stützt sich in seiner Darstellung der Ereignisse auf die alten Drucke und den Bestand 

von handschriftlich überlieferten Quellen aus den „Kasseler Archiven" der Landgrafschaft Hessen 
(Heppe, Geschichte, Vorwort). Der Bestand des Geheimen Rates des Kurfürstentums Sachsen 
findet hingegen keine Erwähnung. Auch lässt er die Tübinger Drucke und die Auseinandersetzun­
gen um den Jahreswechsel 1567/68 (vgl. Abschnitt 111) unbehandelt. 

54 Vgl. hierzu die „Kritisch-historische Abhandlung über die im Jahre 1574 zu Leipzig erschie­
nene Schrift Exegesis perspicua et ferme integra conlroversiae de sacra coena und über den in 
diesem Jahre erfolgten Sturz der Philippisten in Kursachsen": Heppe, Geschichte, 467^194. 

Vgl. Domer, Person Christi, 705: „Die innere Versöhnung dieser beiden, der deutschen Re­
formation von ihren Vätern her eingeimpften christologischen Standpunkte wäre die Geburtsstun­
de einer neuen höheren, der lutherischen Rechtfertigungslehre analog gebildeten Christologie, ja 
sie wäre im Wesentlichen auch die Versöhnung der reformirten und der lutherischen Christologie 
und mittelbar der beiderseitigen Abendmahlslehre gewesen." 

56 Vgl. hierzu die Darstellung der Wittenberger Edition der lngolstädter Thesen gegen Jakob 
Andreae in Abschnitt VIII. 4. 
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onen kommt.57 Doch sind seine Ausführungen als erster Versuch einer an­
nähernd wertungsfreien systematisch-theologischen Darstellung der drei 
christologischen Positionen zu würdigen. 

Ungefähr zeitgleich mit der „Entwicklungsgeschichte" Domers veröf­
fentlichte der Erlanger Dogmatiker Gottfried Thomasius (1802-1875) sein 
dreibändiges Hauptwerk „Christi Person und Werk" (1853-1861). Im zwei­
ten Teil dieser „Darstellung der evangelisch=lutherischen Dogmatik vom 
Mittelpunkte der Christologie aus" schließt sich an die Darstellung der 
Christologie, in der Thomasius seine spezifische Form der Kenose entwi­
ckelt und darlegt, eine Entwicklungsgeschichte der lutherischen Christolo­
gie an. Als deren zweites Stadium werden die christologischen Konzepte 
des Braunschweigers Chemnitz und des Schwaben Brenz als die „zwei 
Richtungen" lutherischer Christologie verhandelt, die „dann beide in der 
Concordienformel zur Einheit Eines Bekenntnisses zusammengehen."58 

Doch beschränkt sich Thomasius bei seiner Darstellung auf Primärquellen 
dieser beiden Theologen. Die Debatte um die Wittenberger Christologie 
und Abendmahslehre bleibt fast vollständig ausgeblendet. Die philippisti-
sche Christologie als dritte innerlutherische Möglichkeit wird nur sehr am 
Rande wahrgenommen.59 Doch hat der Erlanger Theologe einen wichtigen 
Beitrag zur Erschließung der beiden anderen lutherischen Konzepte geleis­
tet, der sich durch Gründlichkeit und konfessionelle Neutralität auszeichnet. 

Die zeitgenössische Relecture der Reformationsgeschichte zum Erweis 
der Legitimität respektive der historischen Unableitbarkeit des Unionspro­
jektes zwischen reformierter und lutherischer Kirche60 veranlassten den 
Breslauer Hofprediger Johann Friedrich Albert Gillet 1860/61 dazu, sich in 
seiner zweibändigen Darstellung „Crato von Crafftheim und seine Freunde. 
Ein Beitrag zur Kirchengeschichte" eingehender mit einer Gestalt der 

57 Vgl. hierzu die defiziente Darstellung der Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter 
Rede im Württemberger Konzept als Rede von der Person und den Naturen: Dorner, Person 
Christi, 683. Vgl. auch Dorner, Person Christi, 704: „Die Schwaben dagegen die Idee der Gott­
menschheit voller erfassend lassen mit dem Acte der Unio gleichsam Alles fertig sein, so daß kein 
Raum mehr für ein wahrhaft geschichtliches Werden jener Gottmenschheit bleibt"'. Die ausführli­
che Württemberger Rede vom Status exinanitionis, die darum bemüht ist, der geschichtlichen 
Wirklichkeit der Person Christi Rechnung zu tragen, findet hingegen keine ausreichende Darstel­
lung. 

58 Thomasius, Christi Person, 308. 
59 Vgl. die Auswertung der Wittenberger „Grundfest" bei Thomasius, Christi Person, 346-348. 
60 Vgl. Gillet, Crato, V: „Die Anfeindung der Union und der dadurch wiedererweckte Confes-

sionsstreit hat in natürlicher Folge zur Geschichte zurückgeführt. Je zuversichtlicher gelehrt und 
behauptet wurde: die reformirte Kirche ist nur der Abfall von der Reformation Luthers und die 
lutherische Kirche macht darum nicht die Union, sondern sie ist die Union; um so dringender 
sahen insbesondere die Reformirten sich aufgefordert, die Antwort darauf bei der Geschichte zu 
suchen. Bei ihr hatten sie zu forschen, weshalb denn gerade in ihnen sich die angestammte Liebe 
zu ihrer Confession mit der aufrichtigen Liebe zur Union so wohl vereinbar zeige." 



Die Darstellung der Debatte 27 

„krypto=calvinistischen" Bewegung zu beschäftigen.61 Unter Benutzung der 
Breslauer Archive und Bibliotheken zeichnet Gillet so ein exaktes Lebens­
profil des Mediziners und Melanchthon-Schülers Crato von Crafftheim 
(1519-1585). In zwei Kapiteln wendet er sich den historischen Ursachen 
und den persönlichen und religionspolitischen Folgen des Sturzes der Wit­
tenberger Theologen im Jahr 1574 zu.62 Unter genauer Berücksichtigung 
der politischen Intentionen der Herzöge und Kurfürsten und deren religi­
onspolitischen Interessen stellt Gillet so die Ereignisse der Jahre 1568-1574 
in einem beeindruckenden Gesamtbild dar. Die Arbeit des Breslauer 
Predigers stellt so unter kirchenhistorischem Interesse einen unersetzlichen 
Beitrag zur Erforschung dieser Jahre dar. Zur systematisch-theologie­
geschichtlichen Erforschung der Debatte um die Wittenberger Christologie 
und Abendmahlslehre hingegen trägt Gillet kaum bei,63 die Deutung der 
Ereignisse von 1574 als allein auf die Intention des Kurfürsten August, 
seinen Machtbereich zu erweitern, zurückgehend, kann nicht überzeugen.64 

Angeregt durch Heppe verfasste der Chemnitzer Diakon Robert Calinich 
(1834-1883) unter dem Titel „Kampf und Untergang des Melanchthonis-
mus in Kursachsen in den Jahren 1570 bis 1574 und die Schicksale seiner 
vornehmsten Häupter" 1866 die erste großangelegte Monographie über die 
Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre. Er stützt 
sich in seiner Darstellung auf eine gegenüber den älteren Werken erheblich 
erweiterte Menge an alten Drucken, vor allem aber auf die erhaltenen hand­
schriftlichen Akten des Geheimen Archives des Kurfürstentums Sachsen6S 

im Hauptstaatsarchiv Dresden.66 Calinich ist bei seiner kirchengeschichtli-

61 Vgl. Gillet, Crato, V: „Der Streit der Confessionen, soweit er sich auf dem Gebiete der Ge­
schichte tummelt, wird nicht zum Austrage kommen können, wenn nicht in die noch so dunkle 
Partie der s. g. krypto=calvinistischen Händel mehr Licht gerächt wird." 

62 Vgl. Gillet, Crato, 394-469. 
63 Vgl. die im Anschluss an Heppe formulierte Würdigung der Torgauer Artikel: „Dies sind die 

Torgauer Artikel, ein seltsames Machwerk, nicht sowohl ein Zeugniß, wie der Churfürst es haben 
wollte, sondern ein Zeugniß von der Unklarheit, in welcher in jenen Tagen des Streitens selbst 
solche befangen waren, welche die Rolle der Vorkämpfer zu übernehmen Muth genug besaßen.". 
Gillet, Crato, 454. 

64 Vgl. Gillet, Crato, 468f: „Der Churfürst war weder kalt noch warm. [...] Sein alleiniges Ziel 
war Erweiterung seiner Macht und Erhöhung seines Einflusses. So lange die Wittenberger dafür 
stritten, duldete er sie; als sie ihm hinderlich zu werden drohten, trat er sie mit kalter Grausamkeit 
zu Boden." 

65 Calinich benutzt für seine Darstellung der Ereignisse folgende Aktentitel: DrHSA: Loc. 
10311/11; Loc. 10311/12; Loc. 10311/13; Loc. 10312/1; Loc. 10312/3; Loc. 10312/5; Loc. 
10313/1; Loc. 10316/11 und Loc. 10329/2. 

66 Vgl. Calinich, Kampf und Untergang, VII: „Angeregt von dem epochemachenden Ge­
schichtswerke des Herrn Dr. Heppe, das im 2. Band im 12. Abschnitt diese Kampfperiode bereits 
nach den handschrittlichen Quellen des kasseler Staatsarchivs behandelt, glaubte ich meinen 
Zweck am besten zu erreichen, wenn ich die Originalacten im Hauptstaatsarchiv zu Dresden 
befragte." 
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chen Darstellung darum bemüht, die Ereignisse in einer „möglichst objecti-
ven Zusammenfassung"67 wiederzugeben, um so die einseitigen Darstellun­
gen der orthodoxen Theologen überwinden zu können. Ist seine Arbeit 
unter kirchengeschichtlichem Blickwinkel als epochemachend zu würdigen, 
so traut der Chemnitzer den „Epigonen"68 der Reformatoren offenbar wenig 
theologische Kreativität zu: Die Wittenberger und Braunschweiger Positio­
nen finden eine knappe, unter systematisch-theologischem Aspekt jedoch 
völlig unzureichende Darstellung;69 die Auseinandersetzungen um den 
Jahreswechsel 1567/68 in Wittenberg sowie die Württemberger Christolo-
gie und Abendmahlslehre werden durch Calinich überhaupt nicht erwähnt. 
Systematisch-theologische oder theologiegeschichtliche Vergleiche oder 
Würdigungen sucht der Leser vergebens. Dennoch stellt die Aufarbeitung 
der vielen handschriftlichen Quellen und die erstmalige Behandlung vieler 
Drucke eine enorme kirchengeschichtliche Leistung dar. Eine ausführliche 
Darstellung des weiteren Schicksals der vier inhaftierten Personen Schütz, 
Stössel, Cracow und Peucer, die nicht zu lesen sei „ohne innere Bewegung 
und ohne schmerzliches Bedauern, daß die junge Reformationskirche der 
Welt solche Schauspiele gegeben hat",70 schließt das Werk Calinichs ab.71 

Eine kritische Würdigung erfuhr die Arbeit Calinichs in dem 1867 veröf­
fentlichten Aufsatz „Der Sturz der Kryptocalvinisten in Sachsen 1574" 
durch den Münchener Historiker August Kluckhohn (1832-1893), der ein 
fast vollständiges Übergehen der Forschungsliteratur und die beschränkte 
Anzahl der im Sächsischen Hauptstaatsarchiv eingesehenen Dokumente bei 
Calinich monierte.72 Der liberale Historiker73 beendet seine Stellungnahme 
mit dem Urteil: 

67 Calinich, Kampfund Untergang, VII. Calinich möchte „in völlig unparteiischer Weise die 
beiderseitigen Gegner in der Sprache der Quellen [...] zu Wort kommen lassen, wodurch jedem 
Leser für sein persönlich subjectives Unheil volle Freiheit gewahrt ist.", ebd. 

68 Zur Charakteristik der Epoche der Spätreformation durch Calinich vgl. Calinich, Kampfund 
Untergang, V: „Es ist die angebrochene Epigonenzeit nach dem Abtreten der Heroen, nach dem 
Bauen der Könige das Handwerkern der Kärrner, die Blützeit der ,rabie.s theologorum\ die ,aeras 
suspicax et amans calumniarum\ die Entscheidung der ,bella intestina"'. 

69 Am deutlichsten wird dieser Sachverhalt in dem gerade einmal fünf Seiten umfassenden Ab­
schnitt über die Wittenberger „Grundfest", der sich fast ausschließlich auf die Frage nach der 
Entstehungsgeschichte dieser Schrift beschränkt. Vgl. Calinich, Kampf und Untergang, 67-71. 
Auch die Darstellung der nun historisch richtig Joachim Cureus zugeschriebenen Exegesis perspi-
cua geschieht unter rein kirchengeschichtlichen Interesse und umfasst sieben Seiten. Vgl. ebd., 
100-106. 

70 Calinich, Kampfund Untergang, VIII. 
71 Vgl. Calinich, Kampfund Untergang, 173-305. 
72 Vgl. Kluckhohn, Sturz, 80f. 
73 Vgl. hierzu Kluckhohn, Sturz, 79: „Wie wenn August, welcher Decennien lang unter der 

Leitung Melanchthons und seiner Schüler die übereifrigen Lutheraner so nachdrücklich bekämpft 
hatte, in dieser Richtung ausgeharrt und seine bisherigen Rathgeber ihren Feinden nicht geopfert 
hätte? Dann würde das Werk der Reformation, das von Kursachsen unter den Ernestinern ausge-



Die Darstellung der Debatte 29 

Nach alle dem wird die Aufgabe, die Geschichte des ,Kampfes und Untergangs des 
Melanchthonismus' in Kursachsen nach den Originalakten darzustellen, durch Hrn. 
Calinichs Buch nicht beseitigt, sondern der Wunsch nach einer befriedigenden Lö­
sung auf Grund breiterer und sorgfältiger Forschung erst recht nahe gelegt.74 

Sein Aufsatz stellt so eine Ergänzung und Korrektur der durch Calinich 
geleisteten Quellenarbeit anhand des Dresdener Materials dar, bei der leider 
ohne Angabe von Fundstellen eine Vielzahl handschriftlicher Akten neu 
präsentiert und ausgewertet werden. Seine historische Urteilskraft erweist 
sich dabei freilich als fundierter als seine theologischen Analysen. So be­
hauptet Kluckhohn, ohne dies durch Quellenarbeit belegen zu können, eine 
Übernahme der Abendmahlstheologie Calvins durch Melanchthon.75 Sein 
Aufsatz ist darum vor allem als Beitrag zur geschichtswissenschaftlichen 
Erfassung der Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahls­
lehre zu würdigen. Zur Klärung der mit dieser Debatte verbundenen theolo­
giegeschichtlichen Fragen trägt Kluckhohn indes wenig bei. 

In großer Sorge um den Fortbestand des lutherischen Bekenntnisses an­
gesichts der Entstehung evangelischer Kirchen der Union zu seiner Zeit 
legte der Erlanger Theologe Heinrich Schmid (1801-1874) im Jahre 1868 
eine Untersuchung mit dem Titel „Der Kampf der lutherischen Kirche um 
Luthers Lehre vom Abendmahl im Reformationszeitalter" vor. Provoziert 
von den beiden Darstellungen Plancks und Heppes, die übereinstimmend zu 
dem Ergebnis gekommen waren, dass die Entwicklung der lutherischen 
Konfession einen Abfall von dem echten, melanchthonisch geprägten deut­
schen Protestantismus dargestellt habe,76 unternimmt Schmid nun den Ver­
such einer Revision dieser „unionistischen" Sicht der Dinge, indem er die 
Auseinandersetzungen um das Abendmahl, die er versteht als „Streit um 
das Recht und den Bestand der lutherischen Kirche",77 in einem Durchgang 
von der Zeit Luthers bis zur Abfassung der Konkordienformel erneut unter­

gangen war, nicht unter den Albertinern in der geisttötenden Orthodoxie der Concordienformel 
seinen Abschluß gefunden haben, und wie die kirchliche Gestaltung Deutschlands, so würde auch 
diie politische heute wahrscheinlich eine andere sein." 

74 Kluckhohn, Sturz , 82. 
75 Vgl. Kluckhohn, Sturz, 83: „Daß Melanchthon in wichtigen Punkten über Luther hinausge­

gangen war, daß er namentlich in der Abendmahlslehre sich Calvins Auffassung angeeignet hatte, 
le-uchtete August nicht ein". 

76 Vgl. Schmid. Kampf, IV-V: „Wohl also dem, dem das gute Bekenntnis der lutherischen 
Klirche aus anderen Gründen feststeht: das Studium des Planckischen Werkes, wenn er aus diesem 
diie Geschichte dieser Zeit kennen lernen will, wird ihm nur den traurigen Eindruck hinterlassen, 
wie man doch an dieser guten Sache sich versündigt habe. Soll er sich zu Heppe wenden? Wir 
brauchen bloss daran zu erinnern, dass Heppe in seinen vier Bänden den geschichtlichen Beweis 
liiefern will, dass der Melanchthonismus der echte und wahre evangelische Protestantismus ist. 
Wer also das Bekenntnis der lutherischen Kirche lieb hat, der darf froh sein, wenn ihm durch die 
Geschichte, welche ihm da erzählt wird, das Vertrauen zu demselben nicht erschüttert wird." 

77 Schmid, Kampf, V. 
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sucht und darstellt. Unter dem Vorsatz „unbefangen zu forschen und treu zu 
referiren"78 verfasst, stellt das Werk Schmids so den Versuch einer Gegen­
darstellung zu Planck und Heppe dar, in der das historische Recht der luthe­
rischen Position und ihre Unvereinbarkeit mit der reformierten Lehre vom 
Abendmahl erwiesen werden soll.79 Ist diese Intention Schmids zunächst 
durchaus zu würdigen, so lässt die Durchführung jedoch sehr zu wünschen 
übrig. Fast ausschließlich gestützt auf die Werke Hutters und Loeschers, 
erweitert Schmid den Blick auf die Debatte um die Wittenberger Christolo-
gie und Abendmahlslehre, ganz im Gegensatz zu Heppe,80 durch keine neue 
Quellenarbeit. Von den meisten der alten Drucke liegt ihm nur die Behand­
lung in der Sekundärliteratur vor;81 handschriftliche Quellen gebraucht 
Schmid nur insofern, als sie in den älteren Behandlungen ediert worden 
sind.82 In der systematisch-theologischen Würdigung der Wittenberger 
Position ist Schmid nicht bereit, den konsequenten Philippismus vom Cal­
vinismus zu unterscheiden. Für ihn fallen diese beiden Lehrtypen in einen 
zusammen; die Unterschiede werden nicht erwähnt.83 Schmids Veröffentli­
chung leistet daher nur einen geringen Beitrag zu der systematisch-

78 Schmid, Kampf, VI. 
79 Vgl. Schmid, Kampf, 6f: „Wir kennen also den Preis, um den wir die Union zu erkaufen ha­

ben. Müssen wir ihn erlegen? Fordert das die Treue gegen die lutherische Kirche und die Achtung 
vor der geschichtlichen Wahrheit? Wir sind vom Gegentheil überzeugt. Wir sind überzeugt, dass 
die lutherische Kirche von Luther und von ihren Grundbekenntnissen abfiele, wenn sie nicht an 
der Lehre vom Abendmahl festhielte, welche in der Concordienfonnel bekannt ist, und sind 
überzeugt, dass der Kampf, welcher von Luthers Tod bis zur Concordienformel für die Lehre 
Luthers geführt wurde, ein rechter und gerechter war. Das glauben wir aus der Geschichte erwei­
sen zu können. [...] Dies ist die Aufgabe, welche dieses Buch sich stellt." 

80 Die durch Heppe angeführten Argumente gegen die Beteiligung der Wittenberger Theologen 
an der Erstellung der Exegesis perspicua können Schmid nicht ganz überzeugen. Vgl. Schmid. 
Kampf, 266: „Diese Argumente haben für uns nicht volle Überzeugungskraft. Die in der Schrift 
enthaltenen Andeutungen über die Person und Lebensverhältnisse des Verfassers passen allerdings 
auf Curäus, sie könnten aber auch auf eine andere Person passen. Hätte z.B., wie Loescher behaup­
tet, Rudinger, der Professor physices, die Feder geführt, so würde ja auch auf ihn passen, dass der 
Verfasser ein Laie und ein Naturkundiger war". Aus diesen Gründen lässt er die Verfasserfrage der 
Exegesis in der Schwebe: Vgl. ebd., 267: „Es ist unter diesen Umständen schwer eine Entschei­
dung zu treffen." 

81 Vgl. hierzu etwa den Verweis auf Calinich nach der Darstellung des Wittenberger Katechis­
mus: Schmid, Kampf, 258|. Eigene Quellenarbeit lässt sich lediglich in Bezug auf die Exegesis 
perspicua nachweisen: Vgl. ebd., 269-279. Von Unkenntnis der Quellen zeugt überdies die 
Fehlbezeichnung des Examen ordinandorum Melanchthons als examen credendorum. Vgl. ebd.. 
257. 

82 Vgl. hierzu z.B. den Verweis auf Loescher zu den Verhörsprotokollen der Wittenberger Pro­
fessoren: Schmid, Kampf, 2872. 

83 Vgl. Schmid, Kampf, 279: „Warum soll man nun von dem Inhalt der Exegesis nicht gleich 
gut sagen können, er sei calvinisch, als der Verfasser davon sagte, er sei melanchthonisch? Beides 
war eben in eins zusammengefallen." Zu den Unterschieden zwischen konsequentem Philippismus 
und Calvinismus vgl. den Exkurs. 
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theologischen Würdigung der Wittenberger Position und zur Klärung der 
Frage nach dem historischen Recht der lutherischen Konfession.84 

Eine bei näherem Hinsehen ähnlich unhaltbare systematisch-theologi­
sche Würdigung der Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre liegt 
in dem 1904 erschienenen, von Maximilian Albert von Landerer (1810-
1878) begonnenen und durch Gustav Kawerau fertiggestellten Artikel „Phi­
lippisten" in der Realenzyklopädie vor. Der ansonsten durch exakte kir­
chengeschichtliche Arbeit bestechende Artikel kulminiert in der Feststel­
lung, die Exegesis perspicua stelle eine „unzweideutig calvinistische" Ver­
öffentlichung dar, durch die Kurfürst August über den „importierten 
Calvinismus" in seinen Landen stutzig geworden sei.85 Einen historischen 
Nachweis für die damit behauptete genetische Herleitung der Position des 
Schlesiers Cureus aus dem Genfer Calvinismus sucht man indes vergeblich. 

Nicht historisch belegte Behauptungen bleiben auch die Thesen Paul 
Tschackerts (1848-1911) in seinem 1910 erschienen Werk „Die Entstehung 
der lutherischen und reformierten Kirchenlehre", die Wittenberger Christo­
logie und Abendmahlslehre sei „eine mit Calvin sachlich übereinstimmende 
Lehre"86 und der Inhalt der Exegesis perspicua „deckte sich jedenfalls mit 
der Christologie und Sakramentslehre Calvins."87 Die theologischen Unter­
schiede zwischen konsequentem Philippismus und Calvinismus, beispiels­
weise in der Lehre von der Himmelfahrt der gläubigen Seele zum Empfang 
von Christi Leib und Blut, die nur Calvin und seine Schüler vertraten, blei­
ben unerwähnt. Dass es mit dem konsequenten Philippismus eine dritte, 
genetisch von den beiden anderen im Entstehen begriffenen evangelischen 
Konfessionen zu unterscheidende theologische Richtung gegeben hat, wird 
von Tschackert nivelliert.88 Der Göttinger Kirchengeschichtler trägt so nur 
wenig zur Aufarbeitung und theologiegeschichtlichen Würdigung der Wit­
tenberger Position bei. 

In dem vierten Band seiner „Dogmengeschichte des Protestantismus" 
legte 1927 der Bonner Dogmatiker Otto Karl Albrecht Ritschi (1860-1944) 
eine durch solide Kenntnis der gedruckten und bereits edierten handschrift­
lichen Texte imponierende systematisch-theologische Aufarbeitung der 

84 Die Württemberger Position findet auch bei ihm ebenso wenig Erwähnung wie die Debatte 
um den Jahreswechsel 1567/68 und die Wittenberger Promotionsthesen aus dem Jahr 1570. 

85 Vgl. Landerer/Kawerau, Philippisten, 328: „Am Erscheinen der unzweideutig calvinistischen 
Exegesis perspicua de sacra coena des Joachim Cureus 1574 hatten die Wittenberger zwar keinen 
unmittelbaren Anteil, sie wirkte aber dazu, den Kurfürsten über den in sein Land importierten 
Calvinismus stutzig zu machen". 

86 Tschackert, Entstehung, 545. 
87 Tschackert, Entstehung, 548. 
88 Bei der Erläuterung der Frage nach der Autorenschaft der Exegesis perspicua führt Tscha­

ckert die bereits bekannte Zuweisung Loeschers an die Wittenberger Theologen an, ohne Heppes 
Widerlegung auch nur eines Wortes zu würdigen. Vgl. Tschackert, Entstehung, 547. 
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Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre vor.89 

Jedoch bleiben seine systematisch-theologischen Ausführungen allein auf 
die Wittenberger Veröffentlichungen beschränkt. Gegenschriften werden 
allenfalls in Fußnoten genannt. Zwar schließt sich an das für unser Thema 
einschlägige Kapitel ein weiteres an, in dem „Die Entwicklung der Lehren 
von der Ubiquität und von der Multivolipräsenz der Person Christi" ver­
handelt wird, doch werden zur Aufarbeitung dieser beiden Themenkomple­
xe, bis auf eine Ausnahme,90 keine Streitschriften aus der Debatte um die 
Wittenberger Christologie verwendet. Bei der systematisch-theologischen 
Würdigung der Wittenberger Position erweist sich die Beschränkung auf 
bereits edierte Texte als wenig hilfreich, das Gesamtbild der jeweiligen 
christologischen und abendmahlstheologischen Positionen der Wittenberger 
Professoren adäquat zu würdigen. So bestreitet Ritschi den Vorwurf, die 
Wittenberger theologische Fakultät habe eine Form des „Kryptocalvinis-
mus" vertreten, indem er auf die durch alle Wittenberger Professoren ver­
antworteten Kommissionswerke, die während der Debatte erschienen, ver­
weist. So werde in den Wittenberger Fragstück die Abendmahlslehre über­
haupt nicht verhandelt91 und die „Grundfest" halte trotz ihres wörtlich 
verstandenen Himmelfahrtsverständnisses daran fest, dass Christi Leib 
nicht topographisch in dem Ort des Himmels gefangen sei, sondern viel­
mehr dort anzufinden sei, wo er wolle und wie es seiner himmlischen Herr­
lichkeit und Majestät gezieme.92 Die leibliche Gegenwart des Leibes Christi 
im Abendmahl werde so explizit von den Wittenberger Theologen aner­
kannt und bezeugt.93 Doch näherten sich die Wittenberger Theologen in der 

i 9 Vgl. Ritschi, Dogmengeschichte, 33-70. Die Wittenberger „Grundfest" und die Exegesis 
perspicua werden unter Benutzung der Texte systematisch-theologisch analysiert und ausgewertet. 

90 Auf zwei Seiten stellt Ritschi das Württemberger Bekenntnis in Form einer Paraphrase vor. 
Vgl. Ritschi, Dogmengeschichte, 89f. Zu diesem Württemberger Bekenntnis und der Würdigung 
dieses Druckes durch Ritschi vgl. Abschnitt XII. 2. 

91 Vgl. Ritschi, Dogmengeschichte, 41. 
92 Ritschi führt ein Zitat aus der „Grundfest" an, jedoch verkürzt und sinnentstellend. Vgl. 

Ritschi, Dogmengeschichte, 45f: „Vielmehr wandelt er, ,wie und wo er wil, und wie es seiner 
Himlischen und unaussprechlichen Herrlichkeit und Maiestet gezimet.'" Das Zitat lautet indes im 
Kontext gelesen wie folgt: „Sondern es ist vns gnug zu wissen/ das Christus leiblich vnd sichtbar-
lich droben in der Himlischen wonung ist/ die er vns auch bereitet hat/ vnd darinnen ist vnd 
[dort!!] wandelt/ wie vnd wo er will/ vnd wie es seiner Himlischen vnd vnaussprechlichen Herr-
ligkeit vnd Maiestet gezimet.", Wittenberg, Grundfest. 174r. Die himmlische Herrlichkeit und 
Majestät der menschlichen Natur jedoch wird definiert als zwar die menschlichen Eigenschaften 
durch den Empfang von hohen Gaben auszeichnend, keinesfalls aber durch eine Teilgabe der 
göttlichen Eigenschaften, zu denen auch die Allgegenwart gehört. Vgl. Abschnitt VIII. 2.2.1. 

93 Vgl. Ritschl, Dogmengeschichte, 44: „Daß sie selbst die .leibliche Gegenwart des Leibs 
Christi im Abendmahl' anerkannten, bezeugten sie in ihrer Grundfest wiederholt ausdrücklich." 
Die von ihm in einer Fußnote innerhalb dieses Textes als Beleg angeführten Stellen stellen nun 
aber gerade nicht die Wittenberger Position zur Abendmahlsfrage dar, sondern sie sind zum Teil 
Aufweisungen, dass die Gegner die Realpräsenz von Christi Leib und Blut im Abendmahl vernei-
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Tat reformierter Lehre, indem sie die Einwohnung Christi in den Menschen 
auf Erden exklusiv der göttlichen Natur zusprächen. Durch diesen Gedan­
kengang werde die Realpräsenz von Leib und Blut Christi auf Erden ge­
genstandslos, die 

sie in ihrer Grundfest noch auf das bestimmteste behaupteten. Daß sie dies aber taten, 
geschah allem Anschein nach nur noch aus Traditionalismus und nicht mehr aus einer 
innern Notwendigkeit in der Konsequenz ihrer eigentlichen theologischen Ansichten. 
Hier ist der Punkt, wo der Übergang zu der reformierten Auffassung einsetzen konn­
te.*4 

Berücksichtigt man indes die teils handschriftlichen Quellen für die Abend­
mahlslehre der Wittenberger Theologen Pezel, Cruciger, Moller und ab 
1572 auch Widebram, wie sie in den Wittenberger Streitigkeiten um den 
Jahreswechsel 1567/68 und im Verhör der vier Wittenberger Professoren 
durch den Torgauer Ausschuss vorliegen,95 so kommt man zu dem Ergeb­
nis, dass diese Theologen die Realpräsenz von Christi Leib und Blut in aller 
Deutlichkeit und von Anfang an - ausgenommen Widebram - ablehnten 
und sich mit dieser Position als gute Schüler ihres Lehrers Melanchthon 
verstanden. Das Schweigen von der Abendmahlslehre in den Wittenberger 
Drucken wird man dann als eine Form des Selbstschutzes vor ihrem Kur­
fürsten August, dessen Position in dieser Frage den Wittenbergern noch 
nicht klar war, verstehen müssen. Überdies waren 1571 mit Major, Bugen­
hagen d.J. und Widebram noch drei Theologen in der Fakultät vertreten, die 
nach wie vor die Realpräsenz der menschlichen Natur in der Abendmahls­
feier vertraten. Die Beschränkung des „Kryptocalvinismus" auf Peucer, 
Schütz und Stössel, die Ritschi vornimmt,96 lässt sich daher ebenso wenig 
halten wie die Position, Cureus sei in seiner Bestimmung der Abendmahls­
gabe deutlich über die Position Melanchthons herausgegangen,97 wie diese 
Arbeit zeigen wird. Vielmehr vertraten sowohl die genannten vier Witten-

nen müssten, zögen sie nur die Konsequenzen aus ihren eigenen Lehren (Wittenberg, Grundfest, 
107r-v; I23r) und zum Teil Referate aus dem Wittenberger Katechismus (Ebd., 165r-v) und aus 
dem kursächsischen Bekenntniswerk des Corpus doctrinae (Ebd., 168r-v). 

94 Ritschi, Dogmengeschichte, 46. 
95 Die Wittenberger Auseinandersetzungen um die Christologie und Abendmahlslehre um den 

Jahreswechsel 1567/68 werden von Ritschi ebenso wenig in sein systematisch-theologisches Urteil 
integriert wie das handschriftliche Prokoll des Torgauer Verhörs der vier Wittenberger Professo­
ren. 

96 Vgl. Ritschi, Dogmengeschichte, 65: „Ergibt sich also, daß allerdings Peucer, Schütz und 
Stößel persönlich auch schon vor der Katastrophe von 1574 über den eigentlichen Philippismus 
hinaus Ansichten gehegt haben, die den Vorwurf des Calvinisierens rechtfertigten [...]". 

97 Vgl. Ritschi, Dogmengeschichte. 61: „Aber gerade auch in der Exegesis selbst tritt, wie oben 
gezeigt ist, die Herkunft ihres Verfassers aus Melanchthons Schule klar zu Tage, obgleich er 
andererseits zu den eigentlich reformierten Ansichten weiter fortgeschritten war." Zur Bestim­
mung der Position Melanchthons in dieser Frage vgl. Abschnitt I. 2. 
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berger Theologen, wie auch Schütz, Stössel und Peucer der Sache nach 
sowohl christologisch als auch abendmahlstheologisch die konsequent zu 
Ende gedachte Position des alten Melanchthon. Wir haben es demnach in 
Wittenberg mit einer genuin melanchthonischen Position zu tun, die zwar in 
der Frage der Realpräsenz mit dem Calvinismus übereinstimmte, genetisch 
aber von ihm unabhängig war. Doch stellt Ritschis Darstellung einen wich­
tigen Beitrag zur systematisch-theologischen Aufarbeitung der Wittenber­
ger Position dar, wenngleich er bei Benutzung einer breiteren Quellenbasis 
vielleicht zu anderen Schlüssen gekommen wäre. 

Gut dreißig Jahre später legte der spätere Tübinger Systematiker Jürgen 
Moltmann 1958 mit seiner Habilitationsschrift „Christoph Pezel (1539— 
1604) und der Calvinismus in Bremen" die erste Darstellung der theologi­
schen Entwicklung dieses Melanchthon-Schülers von seiner stark durch die 
philippistische Tradition geprägten Wittenberger Zeit, die 1574 ihr Ende 
fand, hin zum calvinistischen Theologen im Kontext der reformierten Kir­
che im weiteren Verlauf seines Lebens vor."8 Seine Darstellung der Debatte 
um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre stützt sich indes 
ausschließlich auf die Wittenberger Veröffentlichungen." Allein die Wit­
tenberger „Grundfest" erfährt eine systematisch-theologische Analyse als 
Veröffentlichung Christoph Pezels.100 Unter der Überschrift „Grundzüge der 
Theologie der Philippisten in Wittenberg" stellt Moltmann unter anderem 
die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre dar. Als einzige zeit­
genössische Quelle benutzt er dabei die „Grundfest", stellt ihr jedoch ohne 
nähere Begründung eine zeitlich deutlich spätere Zusammenfassung seiner 
Theologie durch Pezel aus dem Jahr 1581 als weitere Quelle zur Seite."" 

Moltmann spricht von einer „Entwicklung seiner [Pezels] Abendmahlslehre von den krypto-
calvinistischen Formeln der Wittenberger Zeit zu den präziseren calvinistischen Formeln der 
nassauischen und bremischen Zeit", Moltmann. Pezel, 87. 

99 Genannt werden der Wittenberger Katechismus (1571), die Wittenberger Fragstück (1571) 
und die „Grundtest", allerdings versehen mit dem falschen Erscheinungsjahr 1572. Vgl. Molt­
mann, Pezel, 63. Von den Gegenschriften werden in einer Fußnote lediglich der Index aus Halle, 
das Gutachten aus Jena und die Veröffentlichungen aus Braunschweig-Lüneburg genannt. Vgl. 
ebd. 

100 Die „Grundfest" stellt indes eine Veröffentlichung der gesamten Wittenberger Fakultät dar. 
Der Verweis auf einen handschriftlichen Eintrag des Sohnes Pezels im Detmolder Exemplar, der 
die Schrift als alleinige Arbeit des Vaters ausweist, erscheint als nicht stichhaltig genug, um diese 
Aussage als historisch korrekte Angabe zu bewerten. Vgl. Abschnitt VIII. I. 

Christoph Pezel, Argumentorum El Obiectionum, De praecipuis articulis doctrinae Christi-
anae, cum Responsionibus, quae passim extant in scriptis reverendi viri Philippi Melanchthonis, 
pars prima / Collecta studio et industria Christophori Pezelii [...] et ante annos Septem Dialectica 
methodo dictata in Academia Witembergensi, Neustadt an der Bergstraße 1581. Dieses achtbändi­
ge Werk, das Pezel während der Jahre 1580 bis 1589 verfasste, stützt sich zwar auf ehemalige 
Wittenberger Vorlesungen, zeigt der Sache nach jedoch im gleichen Zuge an, dass der „Melaneh-
thonismus ir ein neues Stadium seiner Gestaltung, in die gegen das Luthertum abgeschlossene 
deutschreformierte Kirche eingetreten war.". Zitat Heppes bei Moltmann, Pezel, 87. 
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Moltmann bietet somit keine historisch angemessene Würdigung der Wit­
tenberger Christologie und Abendmahlslehre, sondern nimmt eine systema­
tisch-theologische Gesamtschau der Christologie und Abendmahlslehre 
Christoph Pezels vor, in der für historische Entwicklungen kaum noch 
Raum ist. Das ontologische Fundament der Wittenberger Christologie über­
geht Moltmann und kann so die 

Befreiung der Wissenschaften vom Bann der Scholastik, die Reinigung der reforma­
torischen, biblischen Theologie von thomistisch-aristotelischen Kategorien, nament­
lich die Befreiung der Abendmahlslehre von den Resten der verhängnisvollen ontolo-
gischen Begriffe102 

als das große Ziel der „kryptocalvinistischen" Bewegung ausgeben. Ratlos 
steht man vor dieser Wertung, erweist sich doch gerade die Wittenberger 
Christologie und Abendmahlslehre als zutiefst geprägt von der aristoteli­
schen Ontologie.103 Doch bleibt es das Verdienst Moltmanns, als erster auf 
den Pezel-Nachlass in Detmold hingewiesen zu haben. Trotz des dort ent­
haltenen Briefwechsels zwischen Pezel und Ursin und den Briefen zwi­
schen Peucer und Beza ist die Wittenberger Position für Moltmann eine rein 
philippistische, die ohne Einfluss von calvinistischer Seite her zu erklären 
sei. So bezeichnet er die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre 
folgerichtig als Ausdruck des Wittenberger „Kryptophilippismus".104 Doch 
ist für ihn auch der Begriff „Kryptocalvinismus" angemessen, wenn er zur 
Beschreibung der Zielrichtung einer Union zwischen Philippismus und 
Calvinismus verwandt wird. „Verborgen" sei diese theologische Richtung 
zunächst den Vertretern selber gewesen, um dann in den Auseinanderset­
zungen um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre vor dem 
Kurfürsten August verborgen zu werden, nachdem sie ihnen selber klar 
geworden sei.105 

Wie eine Art kritischen Zwischenbericht über die Forschungslage zum 
Sturz der Wittenberger Philippisten im Jahre 1574 liest man den letzten Teil 

102 Moltmann, Pezel, 12. 
103 Vgl. hierzu Abschnitt III. 3.3. 
104 Vgl. Moltmann, Pezel, 9f: „Es ist jedoch unrichtig und beruht auf konfessioneller Denuntia-

tion, daß es sich bei dieser untergründigen Modifizierung des melanchthonischen Lehrbegriffs um 
,Calvinismus' gehandelt habe. Es war im Ansatz wenigstens in der Wittenberger Schule ein 
schlichter .Kryptophilippismus'". 

105 Vgl. Moltmann, Pezel, 9: „Das Stichwort .Kryptocalvinismus', von der lutherischen Streit­
literatur geprägt, ist insofern zutreffend, als dieser philippistischen Bewegung ihre eigene Verän­
derung und ihr Ziel, auf das hin sie sich de facto und nur in wenigen Vertretern intentional beweg­
te, zunächst selbst aufweite Strecken verborgen war, später aber in Wittenberg von 1571 bis 1574 
im Streit mit den Jenaer Lutheranern und in den Konkordienverhandlungen mit Jakob Andreae 
und in den zugleich aufgenommenen Beziehungen zu den reformierten Theologen in der Pfalz und 
der Schweiz bewußtermaßen verborgen wurde und verborgen gehalten werden mußte auf Grund 
der absolutistischen Innen- und Kirchenpolitik des Kurfürsten von Sachsen." 
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des Aufsatzes „Der kursächsische Philippismus und seine Krise in den 
1560er und 1570er Jahren", den der Leipziger Kirchenhistoriker Ernst Koch 
im Jahr 1985 vorlegte. Unter der Überschrift „Die Krise des Philippismus in 
Kursachsen" wendet sich Koch gegen die Vorurteile und Legenden,106 durch 
die die Forschungsliteratur bislang geprägt gewesen sei, und versucht so, 
den Weg freizumachen für eine neue, an den Quellen orientierte Erfassung 
und Darstellung der Ereignisse in Kursachsen. Fraglich bleibt indes seine 
These, die Wittenberger Professoren hätten die Linie des Philippismus 
„einschließlich seiner Abgrenzung gegenüber der schweizerischen Theolo­
gie" vertreten, und aus diesem Grund sei die Gleichsetzung der theologi­
schen Aussagen des Dresdener Konsens mit denen des Heidelberger Kate­
chismus, wie sie die Pfalz im Jahr 1572 vorgenommen habe, sachlich unzu­
treffend gewesen.107 Zwar lehnten die Wittenberger Theologen in der Tat 
die Schweizer Abendmahlslehre ab, was Ursin in Heidelberg nicht tat. Das 
heißt aber noch nicht, dass es keine Verständigungsmöglichkeiten zwischen 
dem Heidelberger melanchthonischen Calvinismus und dem Wittenberger 
konsequenten Philippismus gegeben habe, unbeschadet ihrer divergierenden 
Genesen. Meines Erachtens ist bei Koch die deutliche Nähe zwischen dem 
späten Melanchthon und seiner Schule zur Theologie Calvins in der Abend­
mahlsfrage nicht deutlich genug herausgestellt. Die Ereignisse von 1574 
haben dazu geführt, dass konsequente Philippisten, die sachlich in der 
Abendmahlsfrage bereits nahe an der calvinistischen Theologie standen, 
unbeschadet einzelner Unterschiede, sich nun auch in anderen Glaubensar­
tikeln ganz dem Calvinismus öffneten.'08 Doch stellt der Artikel Kochs 
einen wichtigen, neue Wege eröffnenden Beitrag in der Forschungsge­
schichte um die Debatte um die Wittenberger Christologie und Abend­
mahlslehre dar. 

Eine Zusammenfassung des Forschungsstandes lässt sich finden in dem 
Artikel „Kryptocalvinisten", den Helmar Junghans 1990 veröffentlichte. 
Solide in der geschichtlichen Darstellung übernimmt der Leipziger Kir-
chengeschichtler jedoch auch zwar wahrscheinliche, nicht jedoch durch 

Vgl. Koch, Der kursächsische Philippismus, 74f: „Ihre Darstellung ist zudem bis heute auch 
offensichtlich mit Legenden durchsetzt, und gerade die Zusammenschau der in der Literatur 
genannten Motive [für den Sturz der Philippisten] ist bisher nicht gelungen." 

107 Vgl. Koch, Der kursächsische Philippismus, 74: „Die Position der Wittenberger Theologen 
entsprach der Linie des Philippismus einschließlich seiner Abgrenzungen gegenüber der schweize­
rischen Theologie, und insofern taten ihnen die Heidelberger Theologen nichts Gutes, wenn sie 
behaupteten, es bestehe zwischen der Dresdener Erklärung vom 10. Oktober 1571 und dem Hei­
delberger Katechismus kein Unterschied, und wenn Pfalzgraf Johann Casimir dies Kurfürst Au­
gust mitteilte." 

108 Vgl. hierzu aber die Wertung Kochs: „Die Ereignisse des Jahres 1574 haben dazu geführt, 
daß prominente Philippisten aus Kursachsen auswanderten und an ihren neuen Arbeitsorten 
theologische Schritte gingen, die sie Calvinisten werden ließen.", Koch, Der kursächsische Philip­
pismus, 77. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































